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Leitlinien zur Evaluierung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

Nach dem Hochschulrahmengesetz (HRG) und dem Hochschulgesetz für das Land
NRW werden Juniorprofessori-nnen urid Juniorprofessoren fi.ir die Üauer von drei Jahren
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofes-
sorin oder des Juniorprofessors soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe däs drir
ten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er"sich als Hochschul-
lehrerin oder Hochschullehrer bewährt -hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit
Zustimmung der Junioqprofessorin oder des Juniorprofessors um bis zu ein Jahr verlän-
gert werdeq. Iry Laufe des sechsten Jahres kann da§ Beamtenverhältnis der Juniorprofes-
sorin oder des Juniorprofessors mit_ihrer oder seiner Zustimmung um ein Jahr veriängert
werden, wenn sie od-er er sich als Hochschullehrer oder als Hoöhschullehrerin bew5hrt
hat.

Ablauf der Evaluation

Die Federflihrung fiir die inhaltliche Durchführung der Evaluation liegt bei der ieweili-
g.en.Fakultät. Der Fakultätsrat eröffnet das Verfähren. in dem er diä: Juniorpiofesso-
rinlden Juniorprofessor zurr Einreichen eines Selbstberichts auffordert und einö Evalua-
tionskommission einsetzt, die die Evaluation inhaltlich betreut und durchführt. Das Ver-
fahren basiert auf dem Selbstbericht der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors sowie
mindestens einem externen Gutachten. Die Juniörprofessorin/der Juniörprofessor sollte
in der Evaluationskommission Gelegenheit haben, äen Selbstbericht münälich umrufüh-
ren. Die Kommission kann zudem auf seiner Basis konkrete Fragen an den/die externen
Gutachter formulieren.

Die Evaluationskommission kommt auf Grundlage des Selbstberichts wie des/der exter-
nen Gutachten/s zu einem Ergebnis. das sie in eiiem Bericht zusammen mit einer Emo-
fehlung an den Fakultätsrat weiterleitet. Der Fakultätsrat fasst einen formalen S.rif,lmi.
Im Falle eines negativen Votums erhält die Juniorprofessorin/der Juniororofessor die
Möglichkeit zu ein-er Stellungnahme gegenüber der Kommission und e.ÄäU'.*nf;ll; ;ä:
genüber dem.Fakultätsrat. Im Zweife-lsfalle kann der Fakultätsrat daäu?b"ii.t i", Oäit
ein neuer Bericht erarbeitet wird und gegebenenfalls ein neues Verfitrien eröffnen.

Das Votum wird zusammen mit dem Antrag auf Verlängerung spätestens 3 Monate vor
Auslaufen des Dienstverhältnisses an das ReJ<torat zur En"tscheldüng ;;ii;.Ä.i.it;i.-- 

.-'

Dem Antragan das Rektorat sind folgende unterlagen beizufügen:

$ntrag des..Fakultätsrates (umfasst den begründeten Vorschlag zur verläns.eruns
bzu'. Beendigung des Dienstverhältnisses urid das Abstim*r;d.rg.b"dä;;"Hk;l:
tätsrates)
S elbstbericht der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors
Gutachten
Bericht der Evaluationskommission



Zeitplan

Verfahrensschritt Evaluierung
im 3. Jahr

Dauer Zeitleiste
(nach Dienstzeit)

Aufforderung durch den
Fakultätsrat an die Junior-
professorin/den J uniorpro-
fessor, den Selbstbericht
einzureichen

Bennennung der Evaluati-
onskommission durch den
Fakultätsrat;

'2 Jahre,4 Monate

Benennung und Bestim-
mung der Gutachter/innen
durch die Evaluations-
kommission

2 Jahre,5 Monate

Selbstbencht der J unior-
profes sorin/des Juniorpro-
fessors

4 Wochen '2 Jahre,5 Monate

Vorlage der Gutachten 8 Wochen '2 Jahre, T Monate
Bencht der Kommrssion 4 Wochen '2 Jahre, S Monate
Beschluss des Fakultätsrats
und Weiterleitung des An-
trags an das Rektorat

4 Wochen 2 Jahre,9 Monate

tseschlusstassuns des
Rektorats
Bearbeitung durch Perso-
naldezernat

2 Jahre,10 Monate

Soll das Beamtenverhältnis im Laufe des sechsten Jahres um ein Jahr verlängert
werden, ist dem Rektorat spätestens 3 Monate vor Auslaufen des Dienstverhälinis-
ges..gill positives Yotum des Dekans - auf der Grundlage eines entsprechenden Fa-
kultätsratsbeschlusses - vorzulegen.

Evaluationskommission

Der Fakultätsrat setzt eine Evaluationskommission ein, die aus 3 Professoren/innen, I
wiss. Mitarbeiter/in und I Studierender/n zusammengesetzt ist. Eine Professorin/ein pio-
fessor muss einer anderen Fakultät der Universität-angehören. Bei Fakultäten, die aus
mehreren Instituten bestehen, ist die F.inbindung.des In§tituts an dem die jeweilige Ju;i:
orprofessorin/der j eweilige Juniorprofessor tätig-ist, sicherzustellen.

Die Evaluationskommission fiihrt das eigentliche Evaluationsverfahren durch. Ihr oblieet
die Auswahl der oder des externen Gutächter/s. Es ist zudem itrre aufeäb;; d* b.i A?-
beitsantritt vorgefundenen Arbeitsbedingungen der Juniorprof,esorin uriä der Juniorpö-
fessoren t'estzuhalteq uld mögliche Auswirkungen mit zu berücksichtieen. Die Evalüati-
onskommission erarbeitet unler Einbeziehung äer einzelnen BestanätEit. .ir., g.ii;-ht
und sine Empfehlung al den Fakultätsrat. pI ist hierbei freigestellt, oU a.i e..i.hf i;
den Punkten einzeln stellung nimmt oder summarisch abgef,as§t wird.



Bestandteile des Verfahrens

I. Selbstbericht der Juniorprofessorin/des Juniorprofessors

Der Selbstbericht ist eingeteilt in einen Bereich zur Forschung und einen Bereich zur
Lehre.

Bereich Forschung:
o Nennung und Erläuterung der wichtigsten Forschungsthemeno Nel+ung und Darstellung der Kooperationen (internen sowie externe (national

und international))o Publikationen im Berichtszeitraum. N.l{rung und Erläuterung der im Berichtszeitraum gestellten Drittmittelanträgeo AuflistungderimBerichtszeitraumeingeworbenen-Drittmittel
o Nennung der im Berichtszeitraum erhaltenen Preise und Auszeichnungeno Nennung der betreuten Promotionen und Diplomarbeiteno Darstellung der Forschungsarbeit flir die folgenden 3 Jahre.

Bereich Lehre:
o Kurze Erläuterung zur E.inbin_dung in vorhandene studiengängeo Nennungder_durchgefiihrtenLehrveranstaltungen
o Kurze Därstellung tler Lehrinhalte sowie der D-idaktik/Methodiko Beratung und Betleuuns von Studierendeno Einbindüng in Prüfunge:no Betreuung von Studienabschlussarbeiteno Besuch hochschuldidaktischer Veranstaltungen / eigene Weiterbildungo GegebenenfallsErgebnissederLehrevaluati-on

darüber hinaus:. fakultätsübergreifendes Engagemento Mitarbeitinderuniversitärän"Selbstverwaltung

II. Externes Gutachten

o Die Kommission soll mindestens ein externes Gutachten von
senen Experten einholen.

fachlich ausgewie-

o Das Vorsthlagsrecht. flir die Auswahl des/der externen Gutachter/s liegt bei der
Evaluationskommission.o Die Gutachter sollen mindestens den Selbstbericht der Juniorprofessorin/des Ju-
niorprofessors zur Kenntnis erhalten und darüber hinaus die Moglichkeir.inui-
ten, weitere Informationen einzuholen.o Das Gutachten soll sich rwar eher auf die Forschungsleistung beziehen, darüber
hinaus jedoch - im Sinne der Prozessbegleitung - auöh eine p?rsnektivische pin-
schätzung Iiir die rveiteren drei Jahre sowie die Berufungsftihigkäit abgeben.

III. Ergebnisse der Lehrevaluation

Yo{l?gj uon Erg.ebnissen zur Bewertung derleiqtung aus internen Lehrveranstaltungs-
evaluatronen, ggt. externer Evaluationen von studium und Lehre.

IV. Hochschulöffentlicher Vortrag der Juniorprofessorin / des Juniorprofessors

Organisatio.n ei.nep hochschulöffentlichen Vortrages der Juniorprofessorin / des Junior-
professors durch die Fakultät vor Einreichung deiAntrags an Oai nätiä.ät.


